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TOP: Aufbau und Betrieb des Bildungszentrums "TUMO +lernfab." Lidenscheid
Beschlussvorlage Nr. 119/2023
Produkt: 09.01.07 Regionale 2025

Beratungsfolge Behandlung Sitzungstermine
Rat der Stadt Ludenscheid offentlich 19.06.2023
Finanzielle Auswirkungen? X ja [ ] nein

X investiv [ ] konsumtiv

einmalig Ifd. jahrlich

Aufwendungen/Auszahlungen 100.000 €

Folgekosten (AfA, Unterhaltung...)

Kostenbeitrage Dritter/Zuwendungen

Sonstige Ertrage/Einzahlungen

Bemerkung: : Im aktuellen Haushalt 2023 sind im Produkt 09.01.07 ,Regionale 2025*
Finanzmittel in Hohe von 98.000 € jahrlich bis zum Jahr 2025 fur Sach- und
Dienstleistungen fiir die weitere Projektentwicklung eingeplant worden.

Die zu grindende gGmbH soll mit einem Stammkapital in Hohe von 25.000 € und
zusatzlich mit einer Kapitalricklage in Hohe von 75.000 € ausgestattet werden. Die
Stammkapitaleinlage in Hohe von 25.000 Euro erfolgt durch die bereitgestellten
Haushaltsmittel bei Produkt 09.01.07. Die Mittel fir die Kapitalriicklage in Hohe von
75.000 € sollen auRRerplanmafig bereitgestellt werden.

Haushaltsmittel ausreichend vorhanden?
[]ja, veranschlagt bei folgendem Konto: X nein, Deckungsvorschlag:

Produkt bzw. Auftrag/Sachkonto/Bezeichnung:
Einmalig: 16.01.01/4617000/6617000/Zinsen von Kreditinstituten
Laufend: / /

[] gesetzlich vorgeschriebene Aufgabe
X freiwillige Aufgabe
Grundlage: Ratsbeschluss vom 20.06.2022 (Beschlussvorlage Nr. 127/2022)

Beschlussumsetzung bis 21.08.2023



Beschlussvorschlag:

1. Der Rat beflrwortet in Kenntnis der in der Begrindung dargestellten Risiken das
Projekt ,Aufbau eines TUMO +lernfab. Bildungszentrums in Lidenscheid® geman
dem Haushaltsbeschluss des Bundes aus 11/2022 und dessen Betrieb mindestens
fur den Forderzeitraum bis 2027 sicherzustellen, vorbehaltlich des noch ausstehen-
den Zuwendungsbescheides.

2. Zur Umsetzung des Projektes wird die Grindung einer gemeinnitzigen GmbH, der
TUMO® gGmbH, auf der Grundlage des beigefiigten Entwurfs der Satzung be-
schlossen. Der Beschluss steht unter dem Vorbehalt, dass die Kommunalaufsicht
im Rahmen des Anzeigeverfahrens keine kommunalrechtlichen Bedenken &aufert
und die Gemeinnutzigkeit der GmbH durch das zust&ndige Finanzamt anerkannt
wird. Eventuell noch erforderliche Anpassungen sind auf geringfligige — insbeson-
dere redaktionelle — Anderungen bzw. Erganzungen oder auf Vorgaben der Kom-
munalaufsicht, des Registergerichts, der Urkundsperson sowie der Finanzbehérde
beschrankt.

3. Die Verwaltung wird beauftragt, die Griindung der TUMO" gGmbH gegeniber der
zustandigen Kommunalaufsicht gem. § 115 GO NRW anzuzeigen.

4. Der Rat beschlief3t, die gGmbH mit einem Stammkapital in Hohe von 25.000,00 Eu-
ro und einer Kapitalricklage in Hohe von 75.000,00 Euro auszustatten.

5. Die Stammkapitaleinlage erfolgt durch die im Produkt 09.01.07 Regionale 2025 be-
reitgestellten Haushaltsmittel. Bei Produkt 09.01.07 Regionale 2025 werden aul3er-
planméaRige Haushaltsmittel in Hoéhe von 75.000 Euro fir die Bildung einer Kapital-
ricklage fur die zu grindende gGmbH bewilligt. Die Deckung erfolgt durch Mehrer-
trage bei Produktsachkonto 16.01.01 — 4617000/6617000 — Zinsen von Kreditinsti-
tuten —.

6. Die Verwaltung wird beauftragt, die voribergehende (Férderzeitraum) Zuweisung
der Mitarbeiterinnen der Stabsstelle Regionale Biiro an die gGmbH vorzubereiten
und nach erfolgter Griindung durchzufiihren.

Begriundung:

1. Chronologie und Sachstand

In seiner Sitzung am 20.06.2022 hat der Rat der Stadt Lidenscheid die Verwaltung beauf-
tragt, die Projektinitiative ,Ludenscheider LernFabriksken® als Beitrag zur Regionale 2025
Siudwestfalen im Regionale-Prozess fur den zweiten Stern zu qualifizieren.

Der ausgearbeitete Projektantrag wurde jedoch zunadchst von der Sidwestfalen Agentur
aufgrund mangelnder Forderperspektive aus dem Gremienweg genommen. Auch in weiter-
fuhrenden Gesprachen mit der Agentur, der Bezirksregierung und Vertreter*innen von Lan-
desministerien konnte kein Fdrderzugang, der dem Liudenscheider Projektansatz ent-
sprach, gefunden werden.

Aufgrund einer politischen Initiative des Bundes im Zusammenhang mit der Briickensper-
rung auf der A45 er6ffnete sich Mitte 2022 eine Férdermoglichkeit in Hohe von 3 Mio. Euro
fur das Ludenscheider Bildungsprojekt. Die im Bundesministerium fir Bildung und For-
schung (BMBF) angesiedelte Forderung erwies sich aufgrund ihrer férdertechnischen Rah-
menbedingungen als praktisch nicht umsetzbar. Nach erneuter Behandlung im November
2022 im Haushaltsausschuss des Bundestages wurde dann eine Losung gefunden, die
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sowohl im Umfang der Férdersumme als auch in Bezug auf den Forderzeitraum eine Reali-
sierung des Ludenscheider Projektes mdglich macht (Arbeitsunterlage des Bundeshaus-
haltsausschuss sh. Anhang). In einem Auszug des Beschlusses heil’t es: ,Fir die Forde-
rung des Aufbaus eines Beispielgebenden, vernetzten und nachhaltig tragféahigen Lernorts
in Lidenscheid zur Starkung der digitalen Kompetenzen nach dem Vorbild des TUMO Ber-
lin werden in HOhe von 1,5 Mio. Euro bereitgestellt sowie fir die Jahre 2024-2027 Verpflich-
tungsermachtigungen in Héhe von jeweils 1,5 Mio. Euro erteilt”,

Parallel zu Ludenscheid soll ein ebenfalls vom Bund gefordertes TUMO Zentrum in Hirsch-
aid bei Bamberg entstehen.

2. Hintergrund: TUMO-Konzept fur Lidenscheid
2.1 Das TUMO Konzept - ein armenisches Erfolgsmodell

TUMO ist eine Abklrzung des Namens des armenischen Dichters Hovhannes Tumanyan.
Das weltweit erste TUMO-Zentrum steht in Yerevan/Armenien in einem Park, der ebenfalls
nach ihm benannt ist. TUMO ist eine Initiative von Sam und Sylva Simonian, einem armeni-
schen Ehepaar aus Texas, die TUMO gemeinsam mit der armenischen Bildungsforscherin
Marie Lou Papazian und dem Architekten Pegor Papazian entwickelt haben. Fir die Grin-
der*innen von TUMO war folgende Ausgangsfrage zentral: Wie wirde Schule funktionieren,
wenn die Kinder jederzeit aufstehen und gehen kdnnten?

Aufbauend auf dem aktuellen Forschungsstand ist daraus das padagogische Konzept von
TUMO entstanden, das jedem Kind die freie Wahl zwischen den Modulen lasst, die es inte-
ressiert. Finanziert wird TUMO in Armenien maf3geblich von der Simonian Stiftung.

Inspiriert durch einen Besuch der ehemaligen Kanzlerin Angela Merkel in Armenien ertffne-
te die KfW dann im November 2020 das TUMO Zentrum Berlin, welches auf Grundlage
eines Franchisevertrages errichtet wurde. Bereits nach knapp 1,5 Jahren Betrieb und trotz
Corona Pandemie hatte es seine Kapazitatsgrenze erreicht. Jede Woche kommen uber
1.000 Kinder in das Zentrum in Berlin Charlottenburg. Bislang hat der Betreiber kein zielge-
richtetes Marketing betrieben; trotzdem erreicht TUMO Berlin 36% Madchen und tber 60%
der Teilnehmer*innen haben einen Migrationshintergrund. Regelmé&Rige Befragungen der
Kinder sowie deren Eltern zeigen, dass diese sehr zufrieden mit dem Angebot sind. TUMO
Berlin hat nicht nur gezeigt, dass das Konzept auch in Deutschland erfolgreich ist, die KfW
(Kreditanstalt fir Wiederaufbau) hat durch die Griindung und Umsetzung des ersten TUMO
Zentrums Deutschlands wertvolle Erfahrungen gesammelt, die sie interessierten Kom-
munen und Partner*innen zur Verfiigung stellt. Fir sein progressives padagogisches Kon-
zept hat TUMO den EUROPA NOSTRA Award 2019 fir Bildung, Ausbildung und Offent-
lichkeitsarbeit gewonnen.

Nach Berlin findet das TUMO Franchisemodell weitere Verbreitung in Deutschland. Aktuell
wird ein Zentrum in Mannheim entstehen, wo der Franchisevertrag bereits geschlossen
wurde. Mit weiteren Stadten steht TUMO Armenien und die KfW in Verhandlungen.

2.2 TUMO +lernfab. in Lidenscheid

Nach der Eroffnung des ersten deutschen TUMO Zentrums in Berlin und dem o6ffentlichen
Aufruf im Juni 2021, weitere Zentren als Franchise deutschlandweit zu installieren, gab es
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einen engen Austausch zwischen den Mitarbeiterinnen des Regionale Buros der Stadt Lu-
denscheid und der KfW (ber die Mdoglichkeiten einer Ansiedlung in Liden-
scheid/Sudwestfalen. Hierbei wurde deutlich, dass das TUMO Konzept, das urspringlich
auf GroRRstadte ausgerichtet ist, nicht 1:1 auf eine Region wie Sudwestfalen zu Ubertragen
ist. Hohe Nutzerzahlen, wie beispielsweise in Berlin, kobnnen in Lidenscheid mit ca. 5.000
Jugendlichen im Alter von 12 bis 18 Jahren nicht erreicht werden. Infolgedessen wurde das
Konzept an die Bedingungen vor Ort angepasst. Neben dem Zentrum in Lidenscheid wird
es sog. TUMO Boxen im Umland geben. Durch die TUMO Boxen soll sichergestellt werden,
dass Kinder und Jugendliche aus umliegenden Kommunen ebenfalls Zugang zu dem TU-
MO Bildungsangebot erhalten und die gewiinschten Nutzerzahlen im Zentrum erreicht wer-
den. Dieses Konzept mit einem Zentrum in Llidenscheid, das als ,Hub", also als Knoten-
punkt flr die daran angeschlossenen Boxen fungiert, gibt es bis heute nur in Armenien. Das
TUMO Zentrum in Lidenscheid nimmt somit eine Vorreiterrolle ein.

TUMO Boxen sind kleinere physische Lernzentren (z. B. R&ume in Jugendzentren), in de-
nen Schuiler*innen die Selbstlernphase in den einzelnen Modulen absolvieren kénnen. Da-
bei werden sie durch Coaches vor Ort unterstiitzt und profitieren davon, anderen Kindern
und Jugendlichen in der Selbstlernphase zu begegnen, um sich auszutauschen. Eine An-
reise in das TUMO Zentrum in Lidenscheid ist nur fur die Workshops notwendig. Erste Ab-
sichtserklarungen und Interessensbekundungen umliegender Kommunen liegen bereits vor
(u.a. Schalksmuhle und Halver).

Eine weitere Besonderheit des Lidenscheider Zentrums ist ein zum schulischen Unterricht
freiwilliges und erganzendes Angebot fur weiterfihrende Schulen am Vormittag. Unter dem
Begriff ,lernfab.“ wird der TUMO Lernpfad, der nachmittags stattfindet, erganzt. Hierdurch
wird die ,Schwelle” zum aulierschulischen Lernort abgebaut, um wirklich in die Breite wir-
ken zu kénnen und moglichst viele Jugendliche zu erreichen. Als Reaktion auf die Ergeb-
nisse vieler Untersuchungen zur Wirkung auf3erschulischer Lernorte werden mit den weiter-
fuhrenden Schulen der Region Kooperationen gesucht und konkrete Angebote flr den
Vormittag entwickelt und abgestimmt. Hierzu zéhlen u.a. Angebote zur informatorischen
Grundbildung flr Gruppen in Klassenstarke, ,Schnuppermodule® des TUMO Lernpfades
und das zur Verfligung stellen von Rdumen und Technik.

In funf Betriebsjahren konnten etwa 3.000 Teilnehmer*innen im TUMO Zentrum und den
daran angeschlossenen TUMO Boxen wichtige digitale Fahigkeiten erlernen, die sie fir den
Arbeitsmarkt der Zukunft qualifizieren. Vor allem werden sie durch das spielerische und auf
Selbstwirksamkeit ausgelegte padagogische Konzept einen positiven und bestarkenden
Umgang mit digitalen Medien und Instrumenten erlernen. Durch die gezielte Ansprache und
Einbindung von Kindern und Jugendlichen aus allen sozialen Schichten und Herkunftslan-
dern kann TUMO +lernfab. einen Beitrag zur Chancengleichheit im Bildungssystem leisten.
Nicht zuletzt sollen Unternehmen davon profitieren, dass Kinder und Jugendliche aus der
Region Beruhrungsangste vor digitalen Instrumenten verlieren und solche Kompetenzen
erlernen, die in der Region dringend bengtigt werden.

3. Kriterien fur die Wahl der Rechtsform und Organisation der gGmbH

Die Fordermittel des Bundes (100 % Férderung) stehen jeweils nur fir das entsprechende
Jahr zur Verfugung. Mittel die im jeweiligen Jahr nicht verausgabt werden, kénnen Stand
heute bedauerlicherweise nicht ins Nachfolgejahr Ubertragen werden. Daher ist eine
schnelle Arbeitsfahigkeit und zligige Umsetzung des Projektes besonders wichtig. Dies soll
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durch die kurzfristige Griindung einer gGmbH gewahrleistet werden.

Obwohl es keine Verpflichtung zum weiteren Betrieb nach 2027 gibt, ist es erklartes Ziel
und Erwartung auch des Bundes, dass alles fur die Verstetigung und den nachhaltigen Be-
trieb in Ludenscheid getan werden muss. Aufgabe der gGmbH ist daher neben dem Aufbau
des Ludenscheider Zentrums und der Koordination der angeschlossenen Boxen im Um-
land, die Schaffung eines finanziellen Fundaments fir einen Betrieb Gber 2027 hinaus. Ge-
plant und vorgesehen ist die Aufnahme weiterer Gesellschafter und Untersttitzer (z. B. Un-
ternehmer, Stifter, Vereine) in die gGmbH.

Die wesentlichen fachlichen Kriterien fir die Wahl der Rechtsform der gGmbH fir das Pro-
jekt werden in der Aufnahme von weiteren Gesellschaftern, der Einbindung von Unterstt-
zern, der kurzeren Entscheidungswege in der Projektabwicklung, der Personalgewinnung,
der Vermarktung des TUMO +lernfab. Lidenscheid nach auf3en und der notwendigen her-
zustellenden Kooperationen mit dem ,Umland“ (TUMO Boxen Standorte) gesehen.

Im Ergebnis ist die Griindung einer gGmbH durch die Stadt Lidenscheid zur Durchfiihrung
des Projektes erforderlich, um eine schnelle und praktikable Umsetzung in Lidenscheid
sicherzustellen und mdéglichst schnell Handlungsfahigkeit gegeniber den Projektpartnern
zu erhalten. Diese Vorgehensweise wurde innerhalb der Verwaltung, mit Vertreter*innen
des politischen Begleitgremiums und unter Hinzuziehung einer Fachanwaltskanzlei bespro-
chen und erarbeitet.

4. Wesentliche Inhalte des Entwurfs der Satzung der gGmbH

Der Satzungsentwurf fir die gGmbH wurde in Abstimmung mit einer Fachanwaltskanzlei
unter Berlicksichtigung der Vorgaben der GO NRW erarbeitet. Eine Vorabstimmmung des
Entwurfs mit der Kommunalaufsicht ist erfolgt. Unabhangig davon kénnen sich noch Ande-
rungen unter kommunalrechtlichen Gesichtspunkten im Rahmen des formellen Anzeigever-
fahrens ergeben. Zudem bedarf es der Anerkennung der Gemeinnitzigkeit durch das zu-
standige Finanzamt. Eine Vorabanfrage an das zustandige Finanzamt wurde von der
Fachanwaltskanzlei gestellt.

Die wesentlichen Inhalte des Entwurfs lassen sich wie folgt zusammenfassen:

- Gegenstand der gGmbH Unternehmens ist das Angebot und die Forderung innovativer
Lernkonzepte fir Kinder und Jugendliche in der Region Lidenscheid/Sudwestfalen mit
dem Schwerpunkt digitaler, kreativer Technologien. Die Gesellschaft verfolgt dabei
ausschlie3lich und unmittelbar gemeinnitzige Zwecke im Sinne des Abschnitts ,Steu-
erbeginstigte Zwecke” der Abgabenordnung (§§ 51 ff. AO) in der jeweils glltigen Fas-
sung, § 2 der Satzung.

- die Stadt Ludenscheid ist bei der Griindung der gGmbH alleinige Gesellschafterin, § 5
der Satzung.

- das Stammkapital der Gesellschaft betragt 25.000 €, § 5 der Satzung.

- die gGmbH hat als Organe die Geschéftsfihrung, die Gesellschafterversammlung und
einen Aufsichtsrat mit 7 Mitgliedern, 88 6, 9 der Satzung

Weitere Inhalte kénnen dem als Anlage beigefugten Entwurf der Satzung enthommen wer-
den.

Die Gremien der gGmbH sollen mit der Grindung der Gesellschaft besetzt werden, vgl.
hierzu die separate Beschlussvorlage, Sitzungsdrucksache Nr. 113/2023.



5. Personelle Ausstattung der gGmbH

Aufgrund der vorhandenen fachlichen Expertise und dem umfangreichen Netzwerk an Kon-
takten und Projektpartnern werden dem Wunsch des politischen Begleitgremiums folgend,
die Mitarbeiterinnen der Stabsstelle Regionale Biro in der zu grindenden gGmbH einge-
setzt. Die Finanzierung der Stellen erfolgt weiterhin durch die Stadt. Die weitere personelle
Ausstattung der gGmbH wird nach aktuellem Kenntnisstand aus Mitteln der Forderung fi-
nanziert. Aufgrund der schwierigen Lage auf dem Arbeitsmarkt kdnnen dennoch kurzfristige
Unterstitzungsleistungen durch vorhandene Verwaltungsstellen erforderlich sein.

6. Forderung, Finanzierung und Ablauf

Seit Bekanntwerden des Bundeshaushaltsbeschlusses im November 2022 befindet sich die
Verwaltung in einem laufenden Abstimmungsverfahren mit dem zustandigen Referat des
BMBF. Durch die Foérderung des Bundes stehen von 2023 bis zum Jahr 2027 jahrlich 1,5
Mio. Euro zum Aufbau und Betrieb des Bildungsprojektes, einschlie3lich des Aufbaus der
Tragerstruktur (gGmbH) zur Verfliigung. Auch fir das BMBF ist die Mittelzuweisung fir das
Lidenscheider Projekt eine besondere Situation, da kein Forderaufruf vorangegangen ist
und daher ein Initiativantrag zu stellen ist. Im Gegensatz zu anderen Foérderprojekten exis-
tiert kein forderrechtlicher Rahmen (Richtlinie/Erlass). Dies stellt aktuell ein Risiko dar, da
die Rahmenbedingungen nicht klar definiert sind, was férderfahig sein wird und was nicht
und zu welchen Bedingungen die Fordermittel bereitgestellt werden. Aus Sicht des BMBF
ware es winschenswert, wenn die formale Initiativantragstellung durch die gGmbH erfolgen
wirde. Derzeit wird der Entwurf eines Initiativantrages im BMBF geprft.

In dem Abstimmungsprozess mit dem BMBF wurden bereits eine Reihe von Forderbedin-
gungen erortert und abgestimmt. Die tatsachlich belastbaren Rahmenbedingungen werden
allerdings erst mit Vorlage des Zuwendungsbescheides schriftlich fixiert sein.

Mit der erwarteten Vorlage des Zuwendungsbescheides aus Berlin im August/September
2023 ware dann auch die Finanzierung sichergestellt. Erst ab diesem Zeitpunkt kann der
trilaterale Franchisevertrag mit TUMO Armenien und der KfW unterschrieben werden.

Es ist vorgesehen, dass die zu griindende gGmbH Antragsteller und Mittelempfanger ist
und in dieser Rolle die Abwicklung der Férderung durchfiihrt. Andernfalls misste die Ab-
wicklung der Fordermittel Gber die Stadt erfolgen.

Die Durchfihrung des Mittelabflusses der Férderung erfolgt nach dem ,Ausgabenerstat-
tungsprinzip“. Dies erfordert eine finanzielle Ausstattung der gGmbH, die durch entspre-
chende Liquiditat sichergestellt werden muss. Daher ist die Einrhumung eines entspre-
chenden Kreditrahmens durch ein Finanzinstitut zur Vorfinanzierung der Ausgaben erfor-
derlich. Sollte als Absicherung hierfir der Zuwendungsbescheid des BMBF nicht ausrei-
chend sein, ist ggf. eine zusatzliche Sicherung durch die Stadt Ludenscheid notwendig.

Es ist zudem vorgesehen, neben der ohnehin zu leistenden Stammkapitaleinlage in Hohe
von 25.000 € bei Grindung der gGmbH durch die Stadt Lidenscheid zusatzliche Mittel in
Hohe von 75.000 € in die Kapitalriicklage einzubringen. Im Haushalt 2023 stehen im Pro-
dukt 09.01.07 Regionale neben den Personalaufwendungen 98.000 € fir Aufwendungen
fur Sach- und Dienstleistungen zur Verfugung. Die Stammkapitaleinlage in H6he von
25.000 Euro erfolgt durch die bereitgestellten Haushaltsmittel bei Produkt 09.01.07. Da bei
Produkt 09.01.07 Regionale 2025 die Mittel fur die Kapitalriicklage nicht mehr zur Verfi-
gung stehen, sind die 75.000 Euro auf3erplanmaRig bereitzustellen. Die Deckung erfolgt
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durch Mehrertrage bei Produktsachkonto 16.01.01 — 4617000/6617000 — Zinsen von Kre-
ditinstituten —.

Nach derzeitigem Planungsstand ist die Eroffnung des Bildungszentrums fir Ende 2024
vorgesehen (sh. Anlage Meilensteinplanung).

7. Vertragliche Grundlagen des Franchisevertrages TUMO

Das TUMO Konzept steht ausschlie3lich in Form eines Franchisemodells zur Verfligung.
Das bedeutet, dass die noch zu griindende ,TUMO" gGmbH*“ Franchisenehmer wird. Der
Vertrag regelt im Einzelnen die Rechte und Pflichten der Vertragsparteien und gibt klare
Vorgaben u.a. hinsichtlich der Gestaltung des Zentrums, der Schulung des Personals, der
technischen Anforderungen und Spezifikationen und der Bereitstellung des TUMO Pro-
gramms. Die jahrliche Lizenzgebihr in H6he von 190.000 € netto wird aus den Mitteln der
Bundesférderung finanziert.

Bei dem Franchisevertrag handelt es sich um einen ,dreiseitigen® Vertrag, der zwischen der
TUMO" gGmbH, TUMO Armenien und der KfW abgeschlossen wiirde. TUMO Armenien
stellt die Software zur Verfigung, berat beim physischen als auch organisatorischen Auf-
bau des Zentrums, berat und schult das Personal des Projekttragers (insbesondere Ma-
nagementteam des Zentrums, aber auch die Workshopleitungen und Coaches) und kontrol-
liert die Qualitat des Betriebs.

Die KfW als Vertragspartnerin im dreiseitigen Franchisevertrag nimmt eine beratende Rolle
ein und unterstitzt den Projekttrager bei der Grindung des TUMO Zentrums (dies beinhal-
tet beispielsweise rechtliche und finanzielle Aspekte) sowie bei der Organisation des Be-
triebs. Dabei schopft die KfW aus ihrer eigenen Erfahrung im Aufbau und Betrieb des TU-
MO Zentrums in Berlin. Fir die KfW ist TUMO Berlin ein Leuchtturmprojekt; die Ko-
Finanzierung weiterer TUMO Zentren in Deutschland ist nicht vorgesehen.

Die Unterzeichnung des Franchisevertrages kann erst nach Vorliegen des Zuwendungsbe-
scheides erfolgen. Die Vorbereitung und Abstimmung erfolgt in den Gremien der gGmbH
unter Hinzuziehung einer Fachkanzlei und in Abstimmung mit der Kfw.

8. Anmietung von Raumlichkeiten

Aus dem TUMO Franchise Vertrag heraus ergeben sich auch Vorgaben fir die Gestaltung
und Ausstattung der TUMO Raumlichkeiten, wodurch der hohe Anspruch an die Qualitat
des TUMO-Zentrums sichergestellt werden soll. Fur die Zentrumsnutzung sollte sich die
Flache von rund 650 - 800 gm auf einen Selbstlernbereich, 4-6 Workshop Rdume (50-60
m? fir 12-16 Jugendliche), ein Auditorium, Sanitdranlagen, Biiro- und Lagerrdume sowie
einen Empfangsbereich mit Check-in/Rezeption aufteilen.

Das TUMO +lernfab. Zentrum sollte méglichst mitten in der Innenstadt liegen. Der Lernort
muss fur die Jugendlichen gut erreichbar sein und ein attraktives Umfeld mit Aufenthalts-
qualitat bieten. Derzeit laufen Gespréche Uber eine mdgliche Anmietung einer ehemals als
Bankfiliale genutzten Flache im Stern Center. An diesem Standort wirde die Moglichkeit
ertffnet, entsprechende Raumlichkeiten mit grof3er Sichtbarkeit und direkter Zugéanglichkeit
auf die FuRgangerzone Altenaer Stral3e zu erhalten. Durch die Nutzung einer leerstehen-
den Einzelhandelsimmobilie tragt die Ansiedlung dazu bei, den notwendigen Wandel der
Innenstadt mitzugestalten.
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Die Anmietung erfolgt nach Erhalt des Zuwendungsbescheides und nach Abstimmung der
zeitlichen Ablaufe und baulichen Notwendigkeiten durch die gGmbH.

9. Folgerungen und mégliche Risiken

Bezogen auf die finanziellen Risiken sind insbesondere folgende Punkte zu beachten:

- Laut aktueller Kalkulation kann davon ausgegangen werden, dass die anfallenden Kos-
ten durch die Bundesforderung (jahrlich 1,5 Mio. €) abgedeckt sind. Im Einzelfall kann
jedoch nicht ausgeschlossen werden, dass es zu Unter- bzw. Uberschreitungen des
jahrlichen Budgets kommen kann. Eine Ubertragung nicht verausgabter Mittel eines
Jahres in das folgende Jahr ist ausgeschlossen.

- Nach aktuellem Stand der Gesprache mit dem Férdergeber BMBF wird davon ausge-
gangen, dass alle mit dem Aufbau und Betrieb zusammenhangenden Ausgaben durch
die Forderung abgedeckt sind. Dennoch ist nicht auszuschlieRBen, dass Aufwendungen
entstehen, die nicht férderfahig sind. Eine abschlieBende Beurteilung kann erst nach
Vorlage des Zuwendungsbescheides getroffen werden.

- Im Zuge der Projektumsetzung und des Betriebes kann nicht ausgeschlossen werden,
dass trotz sorgfaltiger Finanzplanung in einem Jahr Zahlungsverpflichtungen zu einem
Mehrbedarf Gber 1,5 Mio. Euro filhren kénnen. Sollte in diesem Falle keine Lésung in-
nerhalb der gGmbH gefunden werden, wie z. B. durch die finanzielle Ausstattung der
gGmbH selbst, misste die Stadt Lidenscheid ggfls. zusatzliche Mittel bereitstellen.

Von Beginn an wird es Aufgabe der gGmbH und des TUMO Zentrums Lidenscheid sein,
die weitere Finanzierung des TUMO Zentrums Lidenscheid auch Uber die Férderphase
des Bundes, also Uber 2027 hinaus, sicherzustellen. Dies kann durch weitere Férdermog-
lichkeiten, weitere Gesellschafter und Unterstitzer (z. B. Unternehmer, Stifter, Vereine)
geschehen. Die Aufnahme Dritter als Gesellschafter in die gGmbH wiirde die Anderung der
Satzung nach sich ziehen. Damit ware dann auch eine Anderung der Gesellschaftsanteile
verbunden.

Sollte es jedoch trotz aller Bemiihungen und trotz einer erfolgreichen mehrjahrigen Téatigkeit
nicht gelingen, das Lidenscheider TUMO Zentrum auf ein nachhaltiges finanzielles Funda-
ment zu stellen, waren eine Abwicklung des TUMO-Zentrums und die Auflésung der
gGmbH die Folge. Wichtig ist jedoch, dass dies nach derzeitigem Gesprachsstand mit dem
Fordergeldgeber keine Rickforderung der Bundesmittel auslésen wirde.

10. Fazit

Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass mit dem vorliegenden Projektansatz
TUMO +lernfab. Lidenscheid und durch die zugesagte Forderung (100%) des Bundes flr
Lidenscheid und die Region eine einmalige Chance besteht, ein zukunftsweisendes, digita-
les und kreatives Bildungsprojekt erfolgreich umzusetzen und eine Vorreiterrolle einzuneh-
men. Der bisherige Prozess hat gezeigt, dass fur den nun geplanten Aufbau und Betrieb
des auf3erschulischen Bildungszentrums eine Vielzahl von unterschiedlichen Kooperations-
partnern und Unterstiitzern erforderlich ist.
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Die nun dargestellten weiteren Vorgehensweisen und von der Verwaltung vorgeschlagene
Beschlussfassung schafft die Voraussetzungen fur eine schnelle und praktikable Projek-
tumsetzung. Vor allem die notwendigen Arbeitsschritte zur Griindung der gGmbH durch die
Stadt Ludenscheid sind deshalb schnellstmdglich umzusetzen.

Ludenscheid, den 01.06.2023

gez. Wagemeyer

Sebastian Wagemeyer

Anlage/n:

- Satzungsentwurf TUMO® gGmbH_06-2023_Liidencheid
- Bundeshaushaltsbeschluss_11-2022

- Handout _TUMO +lernfab. Lidenscheid_

- Meilensteine 2023 — 2027_TUMO+lernfab__



	Gremium
	OStatus
	Datum
	Beratungsfolge
	FAuswirkung
	Text10
	Text11
	Text3
	Text12
	Text4
	Text13
	Beschlußvorschlag
	Sachverhalt
	Anlage

